
 

 

 
 
 
 
Kurs

Vermögenseinziehung 
Straftaten sollen sich nicht lohnen! 

 18./19. Juni 2026 
Universität Luzern 



 

 

Inhalt 
Die Massnahmen der Vermögenseinziehung sind immer unbedingt und treffen die Täter oft härter als 
die eigentliche Strafe. Pekuniäre Strafen (Geldstrafen und Bussen) können nur wirken, wenn das delik-
tisch erlangte Vermögen abgeschöpft wurde. Das Recht der Vermögenseinziehung und des entspre-
chenden Verfahrens ist indes komplex. Wir möchten Ihnen in diesem Kurs das nötige Wissen und Kön-
nen vermitteln, um Vermögenseinziehungen souverän, umsichtig, rechtsstaatlich korrekt und unter Be-
rücksichtigung der Rechte aller Verfahrensbeteiligten effizient durchzuführen. Die erläuterten rechtli-
chen Zusammenhänge und Grundlagen werden direkt in Fällen beübt, welche auf realen Strafverfahren 
basieren. Nach diesen Übungen können Sie das trickreiche Einziehungsrecht gekonnt einsetzen. Aus-
serdem werden zahlreiche Musterdokumente abgegeben, welche die Durchsetzung des Einziehungs-
rechts im Arbeitsalltag spürbar erleichtern. 

 

Ziele der Ausbildung 
− Sie erkennen in Ihren Strafuntersuchungen jene mit einem hohen Einziehungspotential. 
− Sie kennen die Kernfragen des Einziehungsrechts und beantworten sie in Ihren Strafverfahren richtig. 
− Sie gehen prozessual richtig und taktisch geschickt vor. 
− Sie erkennen in Ihren Strafverfahren den einziehungsrechtlich relevanten Sachverhalt, untersuchen und 

beweisen ihn und setzen ihn vor Gericht erfolgreich durch. 
− Sie haben das nötige Wissen, um auch gegen Drittpersonen einziehungsrechtlich konsequent und korrekt 

vorzugehen. 
 

Zielpublikum 
Der Kurs richtet sich an Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der allgemeinen oder spezialisierten Abteilun-
gen, Richterinnen und Richter sowie Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber und Fachspezialistinnen 
und Fachspezialisten der Polizei. 
 

Kursgrösse 
Die Kursgrösse ist aus didaktischen Gründen auf 30 Personen beschränkt. 
 

Freiwillige Vorbereitung 
Teilnehmende, die Fragen oder Fallbeispiele zur Besprechung im Kurs einreichen möchten, sind gebeten, diese 
in anonymisierter Form vorgängig der Kursleitung zuzustellen. Weitergehende Informationen bezüglich Einrei-
chung erhalten Sie nach Ablauf der Anmeldefrist. 
 

Kosten 
CHF 680.00 
 

Anmeldeschluss 
20. Mai 2026 
 

Datum, Ort und Anmeldung 
18./19. Juni 2026 
Universität Luzern | Frohburgstrasse 3 | 6002 Luzern | 09.15–16.45 Uhr (Raumangabe folgt) 
 
Anmeldung: bitte Anmelde-Button auf unserer Website verwenden. 

https://www.staatsanwaltsakademie.ch/kurse-und-tagungen


 

 

Programm Tag 1 
 

Inhalt Zeit 

Begrüssung und Kursüberblick 09.15−09.30 

Potential der Vermögenseinziehung 09.30−10.00 

Vermögenseinziehung − rechtliches System und Knackpunkte 10.00−10.45 

Pause 10.45−11.05 

Vermögenseinziehung − rechtliches System und Knackpunkte 11.05−11.50 

Übungsfälle 11.50−12.35 

Mittagspause 12.35−13.25 

Vorermittlung und Vorbereitung Hausdurchsuchung 13.25−14.10 

Vermögens-Beschlagnahme − rechtliches System 14.10−14.55 

Pause 14.55−15.15 

Vermögens-Beschlagnahme − praktische Probleme 15.15−16.00 

Übungsfälle (Fortsetzung) 16.00−16.45 

 
 

Programm Tag 2 
 

Inhalt Zeit 

Rekapitulation erster Tag und Einstiegsübung 2. Tag 09.15−10.00 

Stellung Geschädigte 10.00−10.45 

Pause 10.45−11.05 

Vorzeitige Verwertung 11.05−11.50 

Übungsfälle (Fortsetzung) 11.50−12.35 

Mittagspause 12.35−13.25 

Verfahrensbeteiligte (inkl. Dritte) 13.25−14.10 

Verfahrensabschluss inkl. Formulierung Dispositiv 14.10−14.55 

Pause 14.55−15.15 

Übungsfälle (Fortsetzung) 15.15−16.00 

Übungsfälle (Fortsetzung und Abschluss) und Kursabschluss 16.00−16.45 



 

 

Kursleitung und Referierende 
Marcel Scholl, lic. iur. 
Staatsanwalt / Abteilungsleiter, Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Abteilung für Geldwäscherei und 
Vermögenseinziehung 
 
Marion Wyss, lic. iur. 
Staatsanwältin / Abteilungsleiterin, Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Abteilung für Geldwäscherei 
und Vermögenseinziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staatsanwaltsakademie 
Sekretariat: 
Inseliquai 10 | 6005 Luzern 
Postadresse: 
Frohburgstrasse 3 | Postfach | 
6002 Luzern 
T +41 41 229 53 19 
kontakt@staatsanwaltsakademie.ch 
www.staatsanwaltsakademie.ch 
 
 
Veranstaltungsort  
Universität Luzern 
Frohburgstrasse 3 
6002 Luzern 
(Raumangabe folgt) 
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